
9.

ARTIKEL V

Die Aufhebung der in Artikel I dieses Gesetzes bezeichneten Vorschrif
ten öder der in Artikel II dieses Gesetzes bezeichneten Gesetzesbestimnpm- 
gen soll den Erlaß weiterer Gesetzgebung, durch die andere Vorschriften 
des Strafgesetzbuchs oder andere strafrechtliche Gesetze aufgehoben oder 
abgeändert werden, in keiner Weise beeinträchtigen.

ARTIKEL VI
Wer eine durch dieses Gesetz aufgehobene Vorschrift oder gesetzliche 

Bestimmung anwendet oder anzuwenden versucht, setzt sich strafrecht
licher Verfolgung aus.

Ausgefertigt in Berlin, den 30. Januar 1946.
(Dje in den drei offiziellen Sprachen abgefaßten Originaltexte dieses 

Gesetzes sind von B. EL ROBERTSON, Generalleutnant, L. KOELTZ, 
Armeekorps-General, V. D. SOKOLOVSKY, General der Armee, und 
JOSEPH T. McNARNEY, General, unterzeichnet.)
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